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Text 

Artikel 14. 

Die Urheber von Werken aus dem Bereiche der Literatur, der Wissenschaft oder der Kunst haben das 
ausschließliche Recht, die Wiedergabe und die öffentliche Aufführung ihrer Werke durch die 
Kinematographie zu gestatten. 

Den gleichen Schutz wie Werke der Literatur oder Kunst genießen selbständige kinematographische 
Erzeugnisse, sofern der Urheber durch die Anordnung des Bühnenvorganges oder die Verbindung der 
dargestellten Begebenheiten dem Werke die Eigenschaft eines persönlichen Originalwerkes gegeben hat. 

Unbeschadet der Rechte des Urhebers am Originale wird die Wiedergabe eines Werkes aus dem 
Bereiche der Literatur, der Wissenschaft oder der Kunst mittels der Kinematographie wie ein 
Originalwerk geschützt. 

Die vorstehenden Vorschriften finden auch Anwendung auf eine Wiedergabe oder ein Erzeugnis, 
welche durch ein der Kinematographie ähnliches Verfahren zustande kommen. 
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